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vom Beschuldigten genutzt werden. Diese Alternativen umfassen 
sowohl die Mitwirkung des Beschuldigten an der allseitigen und 
unvoreingenommenen Feststellung der Wahrheit durch wahrheits
gemäße Aussagen zur Straftat als auch eine ausschließlich 
in Wahrnehmung seines Rechts auf Verteidigung erfolgende 
Mitwirkung am Strafverfahren, die gegen die Feststellung der 
Wahrheit gerichtet sein kann. Eine Verpflichtung des Beschul
digten zur wahrheitsgemäßen Aussage ist strafprozessual nicht 
festgelegt.

Gemäß § 47 (2) StPO hat der Beschuldigte Gelegenheit zu er
halten, sich zusammenhängend zu der gegen ihn erhobenen Be
schuldigung zu äußern. Diese Regelung ist bindend, jedoch so 
gestaltet, daß damit nicht jede einzelne Beschuldigtenvernehmung 
sondern der Prozeß der Vernehmung zur Sache erfaßt ist, der mehr 
re Beschuldigtenvernehmungen umfassen kann.
Erfahrungen in Ermittlungsverfahren ergaben, daß folgende 
Verfahrensweisen möglich und zweckmäßig sind:

- Der Beschuldigte erhält nach der Bekanntgabe der Einleitung 
des Ermittlungsverfahrens und der Beschuldigung sowie den 
erforderlichen Rechtsbelehrungen die Gelegenheit, sich 
zunächst zusammenhängend dazu zu äußern,.

- Eine zusammenhängende Äußerung wird Beschuldigten nach 
bestimmten bedeutsamen Abschnitten der Beschuldigten
vernehmung oder einzelnen Vernehmungen abverlangt .

- Der Beschuldigte erhält zu bestimmten bedeutsamen Abschnitten 
der Beschuldigtenvernehmung oder einzelnen Vernehmungen unter 
Hinweis auf seine Rechte ausdrücklich Gelegenheit, sich zu
sammenhängend zu seiner Verteidigung oder zu entlastenden 
und die Verantwortlichkeit mindernden Umständen zu äußern,

- Der Beschuldigte erhält zu Beginn oder Ende der Beschuldig
tenvernehmung Gelegenheit, sich zur Sache zusammenhängend 
zu äußern.


